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Sitzungsvorlage Nr. 096/2020 

Planungsausschuss  

am 16.12.2020  

  

zur Beschlussfassung PLA09620 

- Öffentliche Sitzung - 433 - PLA-Ö - 096/2020 

Zu Tagesordnungspunkt 3 

 

 

Einbringung des Antrags der FDP- Fraktion vom 08.10.2020: 

Windkraft – weiteres Vorgehen 

 

Anlagen: 1 

 

I. Antrag 

 

Der Verband Region Stuttgart berichtet über alle noch in der Windkraftplanung befindlichen Windkraft-

standorte im Verbandsgebiet, die ab 2015 in die vorläufige Windkraftplanung aufgenommen wurden. 

a) Welche Bewertungen sich für die einzelnen Standorte, die im Entwurf zur Teilfortschreibung des 

Regionalplans gemäß Beschluss der Regionalversammlung vom 30.09.2015 als Vorranggebiet 

enthalten sind, aus dem Wechsel vom Orientierungswert „Jahreswindgeschwindigkeit“ (2011) zur 

„Mittleren gekappten Windleistungsdichte“ (2019) ergeben. 

b) Welche Windgeschwindigkeiten nach den Kriterien von 2015 sich nach dem neuen Windatlas 

(2019) für die vorläufigen Vorranggebiete im Vergleich zu 2015 ergeben. 

 

 

II. Vorschlag der Geschäftsstelle 

Wie im Antrag gewünscht, wird die Geschäftsstelle mit dem letzten Stand der geplanten Vorranggebiete 

für Windkraft eine Gegenüberstellung mit den Orientierungswerten von 2011 und 2019 ausarbeiten. Dar-

aus ergibt sich die Beurteilung, welche der geplanten Vorranggebiete gemäß dem neuen Orientierungs-

wert weiterhin im windhöffigen Bereich liegen. 

Zusätzlich kann die im Windatlas 2019 ebenfalls neu ermittelte „mittlere Windgeschwindigkeit“ mit Bezug 

auf den Schwellenwert von 2011 für die geplanten Vorranggebiete dargestellt werden. Dabei ist zu be-

achten, dass dieser Schwellenwert für den neuen Windatlas nicht mehr als Orientierungswert gilt. 

 

Es wird vorschlagen, die Ausarbeitung in den geplanten Sachstandsbericht Windkraft zu integrieren, der 

sich aus der Beantwortung der aktuellen Haushaltsanträge 2021 ergibt. 

 

 

III. Beschlussvorschlag 

Der Antrag der FDP-Fraktion wird angenommen und die Geschäftsstelle mit der Darlegung wie unter 

Punkt II. aufgeführt, beauftragt. 

 

 

 


